
Bundesrat Drucksache  554/1/24  

   
  
 
09.12.24 

  

 ... 
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 

Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de 
ISSN 0720-2946 

E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

R - In 

zu Punkt … der 1050. Sitzung des Bundesrates am 20. Dezember 2024 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des 
Verpflichtungsgesetzes und zur Änderung des Europäische-
Staatsanwaltschaft-Gesetzes 

A. 

1. Der federführende Rechtsausschuss 

empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 

des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Artikel 1 Nummer 1 (§ 1 Absatz 2 Satz 1 und 2 VerpflG) 

In Artikel 1 Nummer 1 sind § 1 Absatz 2 Satz 1 und 2 durch folgenden Satz zu 

ersetzen: 

„Die Verpflichtung wird mündlich in Anwesenheit der zu verpflichtenden Per-

son oder im Wege der zeitgleichen Bild- und Tonübertragung vorgenommen.“ 

Begründung: 

Die Neufassung des Gesetzentwurfes ist sprachlich missglückt. Nach dem In-
halt der Entwurfsbegründung (S. 7 BR-Drs.) soll die Wahl zwischen der Prä-
senzverpflichtung (Satz 1) und der Verpflichtung per Videokommunikation 
(Satz 2) im pflichtgemäßen Ermessen der für die Verpflichtung zuständigen 
Stelle stehen (Auswahlermessen), ohne dass einem Verfahren prinzipiell Vor-
rang eingeräumt wird. Dieser Ermessensspielraum wird mit den (gegensätzli-
chen) Begriffen bzw. Wendungen „wird“ (Satz 1) und „kann auch“ (Satz 2) 
aber nicht hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht.  
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B. 

2. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten 

empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 

des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben. 


